
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 
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_____________ 
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_____________ 
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Datum:  

_____________ 
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Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 
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Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 17.03.2016 

 Vorlage Nr. 16/0117 

Federf. Stadtamt: Amt für Bildung und Erziehung 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Schulausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Vorberatung/Empfehlung 04.04.2016 8 

Rat Norbert Dyhringer 

Ratsherr 

Entscheidung 04.05.2016  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Änderung der Satzung der Stadt Gladbeck über die Erhebung von Elternbeiträgen für 

die Nutzung außerunterrichtlicher Angebote der offenen Ganztagsschule in der Pri-

marstufe vom 19.05.2009 (Wegfall der Befristung) 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 22.03.2012 beschlossen, dass die im 

Betreff genannte Satzung bis zum Erlass einer Satzung der Stadt Gladbeck über die Erhe-

bung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder und für die Teilnahme an den 

Angeboten der offenen Ganztagsschulen, längstens jedoch bis zum 31.07.2016, Gültigkeit 

haben soll (§ 10 Abs. 1 der Satzung). 

 

Eine gemeinsame Elternbeitragssatzung für Tageseinrichtungen für Kinder und für die Teil-

nahme an den Angeboten der offenen Ganztagsschulen ist in Gladbeck nicht verabschie-

det worden.  

 

Die Eigenständigkeit der Elternbeitragssatzung für die OGS im Zuständigkeitsbereich Schu-

le hat sich bewährt und soll auch zukünftig beibehalten werden.  

 

Es wird daher vorgeschlagen, die Befristung bis zum 31.07.2016 durch die beiliegende Än-

derungsordnung aufzuheben. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Die beigefügte Ordnung zur Änderung der Satzung der Stadt Gladbeck über die Erhebung 

von Elternbeiträgen für die Nutzung außerunterrichtlicher Angebote der offenen Ganztags-

schule in der Primarstufe vom 19.05.2009 wird beschlossen. 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

i.V. 

 
-Rainer Weichelt- 

Erster Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 Schul-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


